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Ortsgemeinde Dudenhofen 
Bebauungsplan „In den dreißig Morgen, 1. Änderung“  
 
A: PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

gemäß § 9 Abs. 1 bis 8 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 08.08.2020 (BGBl. I. S. 1728), der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. I, S. 3786), der Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 
90) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 (BGBl. I, 1991, S. 58), zuletzt 
geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 18.06.2019 (GVBl. S. 112). 

 
Die planungsrechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplans „In den dreißig 
Morgen“ in der Fassung der Veröffentlichung vom 23.05.2019 gelten mit 
folgenden Änderungen fort (hinzugefügte Texte sind unterstrichen): 

 
A5. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
5.2. Die unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke sind – außer im 

Traufbereich der Gebäude bis max. 0,5 m Breite – unversiegelt zu belassen, 
gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu erhalten. 
Großflächig mit Steinen, Kies, Schotter oder sonstigen vergleichbaren losen 
Materialschüttungen bedeckte Flächen, in welcher diese (Steine, Kies, Schotter 
oder sonstige vergleichbare lose Materialschüttungen) das hauptsächliche 
Gestaltungsmittel sind und Pflanzen nicht oder nur in geringer Zahl vorkommen 
(Schottergärten), sind unzulässig. 
Wasserdichte oder nicht durchwurzelbare Materialien (Folie, Vlies) sind nur zur 
Anlage von permanent mit Wasser gefüllten Gartenteichen zulässig. 

 
Die sonstigen planungsrechtlichen Festsetzungen gelten unverändert fort. 

 
B: BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

Die bauordnungsrechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplans „In den 
dreißig Morgen“ in der Fassung der Veröffentlichung vom 23.05.2019 gelten 
unverändert fort. 
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Verfahrensschritt Datum 
1.  Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB 19.11.2020 
2. Ortsübliche Bekanntmachung des 

Aufstellungsbeschlusses gem. § 2 Abs. 1 BauGB und 
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

26.11.2020 

3. Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 

Vom: 26.11.2020  
Bis: 08.01.2021  

4.   Beschluss über die öffentliche Auslegung des 
Planentwurfes gem. § 3 Abs. 2 BauGB  19.11.2020 

5.   Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung gem.      
§ 3 Abs. 2 BauGB 26.11.2020 

6.   Öffentliche Auslegung des Planentwurfes mit 
Begründung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

Vom: 30.11.2020  
 Bis: 08.01.2021  

7. Über die während der Auslegung eingegangenen 
Stellungnahmen wurde in der Sitzung am  
Beschluss gefasst 

04.03.2021 

8.  Beschluss über den Bebauungsplan als Satzung 
gem. § 10 BauGB 04.03.2021 

9.  Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt und zur 
Veröffentlichung im Amtsblatt freigegeben 

 
 
 
Ortsbürgermeister Jürgen Hook 

 
 
 
 
 

Dudenhofen, den  
 

Mit der ortsüblichen Bekanntmachung gem. § 10 BauGB 
tritt der Bebauungsplan in Kraft 
 
 
 
Ortsbürgermeister Jürgen Hook 

 
 
 
 

Dudenhofen, den 
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